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vom 18. März 2022

Telirevision kommunale Nutzungsplanung
«kommunaler Mehrwertausgleich»
- Genehmigung

Gemeinde Oberrieden

Massgebende - Vorschriften der Bau- und Zonenordnung (BZO) vorn 9. Dezember 2021
Unterlagen

- Bericht nach Art. 47 RPV vom 22. September 2021

Anlass und Zielsetzung

der Planung

Sachverhalt
Nach Art. 5 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes (RPG) haben die Kantone den Ausgleich
von Planungsvor- und -nachteilen zu regeln. Der Kantonsrat hat am 28. Oktober2019 das
Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) verabschiedet. Die dazugehörige Mehrwertausgleichs
verordnung (MAV) wurde am 30. September 2020 vom Regierungsrat beschlossen. Das
MAG und die MAV sind am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Mit dem MAG und der MAV
werden die Vorgaben des RPG auf kantonaler Ebene umgesetzt und die entsprechende
Rechtsgrundlage für die kommunale Umsetzung geschaffen. Gegenstand der vorliegen
den Telirevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) sind neue Vorschriften in der Bauord
nung, welche den Mehrwertausgleich auf kommunäler Stufe regeln und sicherstellen,
dass die Erträge aus den Mehrwertabgaben in einen kommunalen Mehrwertausgleichs
fonds fliessen, insbesondere müssen eine Freifläche von 1200 m2 bis 2000 m2 und ein
Abgabesatz von höchstens 40% festgelegt werden ( 19 Abs. 2 und 3 MAG).

Festsetzung Die Gemeindeversammtung Oberrieden setzte mit Beschluss vom 9. Dezember 2021 die
Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung «kommunaler Mehrwertausgleich» fest.
Gegen diesen Beschluss wurden gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Hor
gen vom 25. Januar 2022 keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 17. Februar
2022 ersucht die Gemeinde Oberrieden um Genehmigung der Vorlage.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.
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B. Materielle Prüfung
Zusammenfassung der Art. 43 Abs. 1 BZO legt fest, dass auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonun

Vorlage gen entstehen, eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 MAG erhoben wird.

Gemäss Art. 43 Abs. 2 BZO beträgt die nach § 19 Abs. 2 MAG vom Mehrwertausgleich
befreite Freifläche 2000 m2.

Art. 43 Abs. 3 BZO legt die kommunale Mehrwertabgabe auf 30% des um 1001000 Fr. ge
kürzten Mehrwerts fest.

Art. 44 BZO gibt vor, dass die Erträge aus den Mehrwertabgaben in den kommunalen
Mehrwertausgleichsfonds fliessen und nach Massgabe des Fondsreglements verwendet
werden.

Ergebnis der Die oben genannten Bestimmungen entsprechen den vom Amt für Raumentwicklung
Genehmigungsprüfung (ARE) im lnformationsschreiben vom 12. Februar 2020 an die Gemeinden formulierten

Musterbestimmungen und die Festlegung der Freigrenze und des Abgabesatzes stimmen
mit den Vorgaben von § 19 Abs. 2 und 3 MAG überein. Aus diesem Grund wurden in der
Vorprüfung des ARE vom 17. September 2021 keine Anträge gestellt.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden ( 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde Oberrieden ist durch die
Genehmigung nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren be
troffenen Privaten und Verbänden der Rekurs offen ( 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3
PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Gemeinde Oberrieden zusammen mit dem
geprüften Akt samt Rechtsmittelbelehrung zu veröffentlichen und aufzulegen.

Die Baudirektion verfügt:

1. Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung «kommunaler Mehrwertaus
gleich», welche die Gemeindeversammlung Oberrieden mit Beschluss vom 9. De
zember 2021 festgesetzt hat, wird genehmigt.

II. Die Gemeinde Oberrieden wird eingeladen

Dispositiv 1 sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver
öffentlichen;

diese Verfügung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen;

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs
gericht, dem Baurekursgericht und dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der
Publikation mitzuteilen;

den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster)
nachführen zu lassen.
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III. Mitteilung an

- Gemeinde Oberrieden (unter Beilage von vier Dossiers)

- Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Räsch Wälter Willa, Ingenieure für Geomatik Planung Werke,

Obstgartenstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis (Katasterbearbeiterorganisation)

für

VERSENDET AM 18. MR7 2022
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V. Schlussbestimmungen

Artikel 43
Inkrafttreten

V Kommunaler Mehrwertausgleich

Artikel 43
Erhebung einer Mehrwertabgabe

1 Auf Planungsvorteile, die durch Auf- oder Um
zonungen entstehen, wird eine Mehrwertab
gabe im Sinne von § 19 des Mehrwertaus
gleichsgesetzes (MAG) erhoben.
2 Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG be
trägt 2000 m2.

Die Mehrwertabgabe beträgt 30 % des um Fr.
100 000 gekürzten Mehrwerts.

Artikel 44
Erträge

Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen
in den kommunalen Mehrwertausgleichsfonds
und werden nach Massgabe des Fondsregle
ments verwendet.

VI. Schlussbestimmungen

Artikel 45
Inkrafttreten

Martin Arnold Silvia Zimmermann
Diese Bau- und Zonenordnung tritt am Tage
nach der öffentlichen Bekanntmachung der Ge
nehmigung durch die Baudirektion in Kraft.

Artikel 44
Übergangsbestimmungen

Alle zum Zeitpunkt des lnkrafttretens hängigen
Baugesuche werden nach neuem Recht beur
teilt.

Diese Bau- und Zonenordnung tritt am Tage
nach der öffentlichen Bekanntmachung der Ge
nehmigung durch die Baudirektion in Kraft.

Artikel 46
Übergangsbestimmungen

Alle zum Zeitpunkt des lnkrafttretens hängigen
Baugesuche werden nach neuem Recht beur
teilt.
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Kanton Zürich
Gemeinde Oberrieden

Teilrevision der Bau- und Zonenordnung bzgl.

Mehrwertausgleich — Synopse

Bau- und Zonenordnung — rechtskräftig
(Auszug)

Bau- und Zonenordnung — Änderungen rot
(Auszug)

IV. Weitere Bauvorschriften IV. Weitere Bauvorschriften

Genehmigungsexemplar

Öffentliche Auflage vom 16. Juli — 13. September 2021

Von der Gemeindeversammlung beschlossen am 9. Dezember 2021

Für die Gemeindeversammlung:

Von der Baudirektion genehmigt am:

Für die Ba
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